
Anhang zum Fischereierlaubnisschein 2023 
 

Freigabe der saisonalen Angelstrecke 
Vom 16.03. bis einschließlich zum 19.10.  ist unsere Gewässer-
strecke, von der Rumbecker Eisenbahnbrücke bis zum  
Niedereimer Wehr, zum Beangeln freigegeben! 
Siehe Angelstreckenkarte auf der Rückseite. 
  

Darüber hinaus sind als sog. Winterangelstrecken folgende 
Strecken freigegeben: 

1.) Die Ruhr (beidseitig) von der Schützenbrücke an der 
Hellefelder Straße bis zum Wehr im „Alten Feld“. 

2.)   Die Ruhr (beidseitig) vom Anglerheim aufwärts bis zur 
Eisenbahnbrücke. 

 

   Die Mindestmaße und Artenschonzeiten sind 
grundsätzlich einzuhalten ! 

 
Geangelt werden darf tagsüber sowie auch nachts mit jeweils 
2 Ruten, mit je einem Haken. Beim Spinn- u. Fliegenfischen 
darf jedoch nur mit einer Rute geangelt werden! Dieses ergibt 
sich schon aus dem Fischereigesetz NRW, da ich hierbei keine 
weitere Rute mehr beaufsichtigen kann! 
 
Besondere Fischerei-Bedingungen 
 Äsche: Es besteht ein absolutes Entnahmeverbot! 

Für Tagesscheininhaber: Der Fang ist mit Datum, Uhrzeit, 
Größe und Fangort auf der erhaltenen gebührenbefreiten 
Postkarte zu dokumentieren und mit den weiteren Fängen 
als Fangergebnis an die bereits eingetragene Anschrift 
unseres 1. Gewässerwartes zu senden!  

     Es dürfen pro Tag maximal gefangen werden: 
      6 Salmoniden, davon jedoch höchstens 3 Bachforellen. 

         Weiterhin: 1 Karpfen (Mindestmaß: 35 cm).  
         Quappe: Schonzeit vom 15.12. bis 28 02. jeden Jahres. 
         Mindestmaß: 35 cm, Fang je Angler + Tag = 2 Stück! 

 

 

Der Signalkrebs darf ganzjährig und in unbegrenzter Stückzahl 
entnommen werden! Für den Fang können Reusen und Senken 
verwendet werden. Die Reusen müssen beim Gewässerwart 
ausgeliehen werden. Es dürfen nur vereinseigene Reusen ausgelegt 
und zum Fang verwendet werden! 
 

Uferbetretungsverbot 
In der Streckenkarte sind alle Betretungs- und Angelverbote als 
„roter“  Uferbereich eingetragen! Insbesondere gilt dieses für die 
Wehranlagen und Fischpässe!  
Als Schutzzonen für Wehranlagen und Fischpässe gelten hier  
50 m ober- und unterhalb der jeweiligen Einrichtung! 
 
Ausgabe von Tagesscheinen 
Tagesscheine sind erhältlich bei:  
     Hans Föhrer (Tel.: 02931 – 13815), 
     Hanstein 23, 59821 Arnsberg, oder im 
     Anglerheim  (Tel. 02931 – 3660),  
     Wolfsschlucht 1, 59821 Arnsberg. 
                
Einverständnis- / Abtretungserklärung 

Der Inhaber der Fischereierlaubnis tritt mit dem Erwerb dieser 
Erlaubnis, schon jetzt etwaige, ihm im Falle der Schädigung des 
Fischbestandes durch Dritte entstandenen Schadenersatzan-
sprüche gegen den Schädiger an den 
 

Anglerverein Ruhrwellen e. V. , Arnsberg,  
 
ab.                                                          Arnsberg, im März 2023 

 
    Manfred Berghoff                                    Oliver Günther 
    1. Gewässerwart                                     2.  Gewässerwart 
    Tel.: 0171 – 1918019                              Tel.: 01578 - 3575044 
    Mail: mb.abg@gmx.de                            Mail: prinz-oli@gmx.de 

 

 


